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Aufgrund der §§ 2 Abs. 4 und 94 Abs. 1 des Gesetzes 
über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hochschulgesetz - HG) in der Fassung der Bekannt- 
machung vom 14. März 2000 (GV. NRW. S. 190), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 30. November 2004  
(GV. NRW. S. 752), hat die Universität Duisburg-Essen 
folgende Zwischenprüfungsordnung erlassen: 
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I. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 
Zweck der Prüfung 

(1) Der Nachweis über den erfolgreichen Abschluss  
des Grundstudiums im Studiengang des Lehramtes an 
Berufskollegs für die Fachrichtung Bautechnik mit dem 
Abschluss Erste Staatsprüfung für das Lehramt an  
Berufskollegs wird gemäß § 8 Abs. 5 der Ordnung der 
Ersten Staatsprüfungen für Lehrämter an Schulen  
(Lehramtsprüfungsordnung - LPO) vom 27. März 2003 
durch die Vorlage des Zeugnisses über die bestandene 
Zwischenprüfung der Hochschule geführt. Die Zwischen-
prüfung ist eine Hochschulprüfung. Sie wird studienbeglei-
tend in Teilabschnitten durchgeführt. 

(2) Durch die Zwischenprüfung soll die Kandidatin oder 
der Kandidat nachweisen, dass sie oder er das Ziel des 
Grundstudiums erreicht und dass sie oder er sich insbe-
sondere die inhaltlichen Grundlagen ihres oder seines 
Faches, ein methodisches Instrumentarium und eine 
systematische Orientierung angeeignet hat, die erforder-
lich sind, um das weitere Studium mit Erfolg zu betreiben. 

§ 2 
Prüfungen und Fristen 

(1) Die Meldung zur Teilnahme an Modulprüfungen der 
Zwischenprüfung soll durch die Kandidatin oder den Kan-
didaten spätestens drei Wochen vor Beginn des jeweili-
gen Prüfungszeitraumes durch Einreichen eines schriftli-
chen Antrags auf Zulassung zu der Prüfung (§ 8) beim 
Prüfungsausschuss erfolgen. Die Zwischenprüfung soll in 
der Regel vor Beginn des fünften Studiensemesters ab-
geschlossen sein. 

(2) Der Prüfungsausschuss legt in jedem Semester einen 
Prüfungszeitraum fest, in dem die erforderlichen Modul-
prüfungen abgehalten werden. Sie liegen jeweils in der 
vorlesungsfreien Zeit. Die Termine werden rechtzeitig, 
mindestens jedoch zwei Wochen vor den Prüfungen, 
durch Aushang bekannt gegeben. 

 
Ordnung für die Zwischenprüfung  

für das Studium des Lehramtes an Berufskollegs  
für die Fachrichtung Bautechnik  

mit dem Abschluss Erste Staatsprüfung  
an der Universität Duisburg-Essen 

Vom 27. April 2006 
Verkündungsblatt Jg. 4, 2006 S. 261 
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§ 3 
Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Zwischenprüfung und die 
durch diese Ordnung zugewiesenen Aufgaben bildet der 
Fachbereich Bauwissenschaften einen Prüfungsaus-
schuss. Der Prüfungsausschuss besteht aus der oder 
dem Vorsitzenden, deren oder dessen Stellvertreterin 
oder Stellvertreter und fünf weiteren Mitgliedern. Die oder 
der Vorsitzende, ihre oder seine Stellvertreterin oder ihr 
oder sein Stellvertreter und zwei weitere Mitglieder wer-
den aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer, ein Mitglied aus der Gruppe der akademi-
schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zwei Mitglie-
der aus der Gruppe der Studierenden vom Fachbereichs-
rat gewählt. Entsprechend werden für die Mitglieder des 
Prüfungsausschusses mit Ausnahme der oder des Vorsit-
zenden und ihrer oder seiner Stellvertreterin oder ihres 
oder seines Stellvertreters Vertreter gewählt. Die Amtszeit 
der Mitglieder aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen 
und Hochschullehrer und der Gruppe der akademischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beträgt drei Jahre, die 
der studentischen Mitglieder ein Jahr. Wiederwahl ist 
zulässig. 

(2) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Be-
stimmungen der Zwischenprüfungsordnung eingehalten 
werden und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung 
der Zwischenprüfungen. Er ist insbesondere zuständig für 
die Entscheidung über Widersprüche gegen in Zwischen-
prüfungsverfahren getroffene Entscheidungen. Darüber 
hinaus gibt der Prüfungsausschuss Anregungen zur Re-
form der Zwischenprüfungsordnung, der Studienordnung 
und des Studienplans. Der Prüfungsausschuss berichtet 
dem Fachbereichsrat regelmäßig, mindestens einmal im 
Jahr, über seine Arbeit. Der Prüfungsausschuss kann die 
Erledigung seiner Aufgaben für alle Regelfälle auf die 
Vorsitzende oder den Vorsitzenden übertragen; dies gilt 
nicht für Entscheidungen über Widersprüche und den 
Bericht an den Fachbereichsrat. 

(3) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn 
neben der oder dem Vorsitzenden oder ihrer oder seiner 
Stellvertreterin oder ihrem oder seinem Stellvertreter und 
zwei weiteren Hochschullehrerinnen oder Hochschulleh-
rern mindestens zwei weitere stimmberechtigte Mitglieder 
anwesend sind. Er beschließt mit einfacher Mehrheit. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der oder des 
Vorsitzenden. Die studentischen Mitglieder des Prüfungs-
ausschusses wirken nicht mit bei pädagogisch-
wissenschaftlichen Entscheidungen, insbesondere bei der 
Beurteilung, Anerkennung oder Anrechnung von Studien- 
und Prüfungsleistungen, der Festlegung von Prüfungs-
aufgaben und der Bestellung von Prüferinnen und Prüfern 
sowie Beisitzerinnen und Beisitzern. 

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das 
Recht, bei der Abnahme von Prüfungen zugegen zu sein. 

(5) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht- 
öffentlich. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und 
ihre Stellvertreterinnen oder Stellvertreter unterliegen der 
Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen 
Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den 
Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

§ 4 
Prüferinnen und Prüfer und Beisitzerinnen  

und Beisitzer 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen und 
Prüfer und die Beisitzerinnen und Beisitzer. Er kann die 
Bestellung der oder dem Vorsitzenden übertragen. Zur 
Prüferin oder zum Prüfer darf nur bestellt werden, wer 
mindestens die entsprechende Erste Staatsprüfung oder 
eine vergleichbare Prüfung abgelegt und, sofern nicht 
zwingende Gründe eine Abweichung erfordern, in dem 
der Zwischenprüfung vorausgehenden Studienabschnitt 
eine selbständige Lehrtätigkeit in dem Prüfungsgebiet an 
der Universität Duisburg-Essen ausgeübt hat. Zur Beisit-
zerin oder zum Beisitzer darf nur bestellt werden, wer die 
entsprechende Erste Staatsprüfung oder eine vergleich-
bare Prüfung abgelegt hat. 

(2) Die Prüferinnen und Prüfer sind in ihrer Prüfungstätig-
keit unabhängig. 

(3) Die Kandidatin oder der Kandidat kann Prüferinnen 
oder Prüfer vorschlagen. Auf die Vorschläge soll nach 
Möglichkeit Rücksicht genommen werden. 

(4) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses sorgt dafür, dass der Kandidatin oder dem 
Kandidaten die Namen der Prüferinnen und Prüfer recht-
zeitig, mindestens zwei Wochen vor Beginn des jeweili-
gen Prüfungszeitraumes, bekannt gegeben werden. Die 
Bekanntmachung erfolgt durch Aushang am Schwarzen 
Brett des Prüfungsamtes. 

(5) Für die Prüferinnen und Prüfer und die Beisitzerinnen 
und Beisitzer gilt § 3 Abs. 5 Satz 2 und 3 entsprechend. 

§ 5  
Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) Studien- und Prüfungsleistungen in demselben Stu-
diengang an anderen wissenschaftlichen Hochschulen im 
Geltungsbereich des Grundgesetzes werden von Amts 
wegen angerechnet. Studien- und Prüfungsleistungen in 
anderen Studiengängen oder an anderen als wissen-
schaftlichen Hochschulen im Geltungsbereich des Grund-
gesetzes werden von Amts wegen angerechnet, soweit 
die Gleichwertigkeit festgestellt wird. Studien- oder Prü-
fungsleistungen, die an Hochschulen außerhalb des Gel-
tungsbereichs des Grundgesetzes erbracht wurden, wer-
den auf Antrag angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit 
festgestellt wird. Für die Gleichwertigkeit von Prüfungs-
leistungen an ausländischen Hochschulen sind die von 
der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektoren-
konferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen maßge-
bend. Soweit Äquivalenzvereinbarungen nicht vorliegen, 
entscheidet der Prüfungsausschuss. Im Übrigen kann bei 
Zweifeln an der Gleichwertigkeit die Zentralstelle für aus-
ländisches Bildungswesen gehört werden. 

(2) Eine bestandene Diplom-Vorprüfung in einem integ-
rierten oder universitären Studiengang Bauingenieurwe-
sen ersetzt die Zwischenprüfung. 

(3) Mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfungen im Studien-
gang Bauingenieurwesen an Fachhochschulen werden  
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als Zwischenprüfung anerkannt. Das Gleiche gilt für  
Bachelor-Abschlüsse, unabhängig davon, ob sie an Uni-
versitäten oder Fachhochschulen erbracht wurden. 

(4) In staatlich anerkannten Fernstudien oder in vom Land 
Nordrhein-Westfalen in Zusammenarbeit mit den anderen 
Ländern und dem Bund entwickelten Fernstudieneinhei-
ten erworbene Leistungsnachweise werden, soweit sie 
gleichwertig sind, als Studien- oder Prüfungsleistung von 
Amts wegen angerechnet. Bei der Feststellung der 
Gleichwertigkeit sind Beschlüsse der Kultusministerkonfe-
renz und der Hochschulrektorenkonferenz zu beachten. 

(5) Kenntnisse und Fähigkeiten, die mit einer erfolgreich 
abgeschlossenen Ausbildung an dem Versuch Oberstu-
fenkolleg Bielefeld in dem Wahlfach Technik erbracht 
worden sind, werden in Anwendung der Vorschriften des 
UG auf das Grundstudium angerechnet, soweit die 
Gleichwertigkeit nachgewiesen wird. 

(6) Zuständig für die Anrechnungen nach den Absätzen 1 
bis 5 ist der Prüfungsausschuss. Vor Feststellungen über 
die Gleichwertigkeit sind zuständige Fachvertreterinnen 
oder Fachvertreter zu hören. 

§ 6 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit "nicht bestanden" 
(5,0) bewertet, wenn die Kandidatin oder der Kandidat zu 
einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint 
oder wenn sie oder er nach Beginn der Prüfung ohne 
triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt. Dasselbe gilt, 
wenn eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der 
vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 

(2) Die für das Versäumnis oder den Rücktritt geltend 
gemachten Gründe müssen dem Prüfungsausschuss 
unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht 
werden. Bei Krankheit der Kandidatin oder des Kandida-
ten kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes verlangt 
werden. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe an, 
wird der Kandidatin oder dem Kandidaten dies schriftlich 
mitgeteilt und ein neuer Termin festgesetzt. Die bereits 
vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall 
anzurechnen. 

(3) Versucht eine Kandidatin oder ein Kandidat, das Er-
gebnis ihrer oder seiner Prüfungsleistung durch Täu-
schung, z.B. Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, zu 
beeinflussen, gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit 
"nicht bestanden" (5,0) bewertet. Eine Kandidatin oder ein 
Kandidat, die oder der den ordnungsgemäßen Ablauf der 
Prüfung stört, kann von der oder dem jeweiligen Prüferin 
oder Prüfer oder Aufsichtführenden in der Regel nach 
Abmahnung von der Fortsetzung der Prüfungsleistung 
ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffen-
de Prüfungsleistung als mit "nicht bestanden" (5,0) bewer-
tet. Die Gründe für den Ausschluss sind aktenkundig zu 
machen. Wird die Kandidatin oder der Kandidat von der 
weiteren Erbringung einer Prüfungsleistung ausgeschlos-
sen, kann sie oder er verlangen, dass diese Entscheidung 
vom Prüfungsausschuss überprüft wird. Dies gilt entspre-
chend bei Feststellungen einer Prüferin oder eines  
Prüfers oder einer oder eines Aufsichtführenden gemäß 
Satz 1. 

(4) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschus-
ses sind der Kandidatin oder dem Kandidaten unverzüg-
lich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Vor einer Entschei-
dung ist der Kandidatin oder dem Kandidaten rechtliches 
Gehör zu gewähren. 

 
 

II. Besondere Bestimmungen 

§ 7 
Zulassung 

(1) Zu den Modulprüfungen der Zwischenprüfung kann 
nur zugelassen werden, wer 

1.  das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine oder 
einschlägige fachgebundene Hochschulreife) oder 
eine als gleichwertig anerkannte Vorbildung be-
sitzt, 

2. an der Universität Duisburg-Essen mindestens ein 
Semester vor der Ablegung der Prüfungsleistung 
im Studiengang Bautechnik mit dem Abschluss 
Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Berufskol-
legs eingeschrieben war oder gemäß § 71 Abs. 1 
HG als Zweithörerin oder -hörer zugelassen ist, 

3. eine Zwischenprüfung oder eine Erste Staatsprü-
fung für Lehrämter an Schulen an einer wissen-
schaftlichen Hochschule im Geltungsbereich des 
Grundgesetzes oder einzelne Fachprüfungen im 
Studiengang Bautechnik im Rahmen der Zwi-
schenprüfung oder der ersten Staatsprüfung nicht 
endgültig nicht bestanden hat oder ihren oder sei-
nen Prüfungsanspruch durch Versäumen einer 
Wiederholungsfrist (§ 13 Abs. 2) nicht verloren hat. 

(2) Die erfolgreiche Teilnahme am Teilgebiet Fach- 
didaktik 1 ist mit dem Antrag auf Zulassung zur letzten 
Modulprüfung der Zwischenprüfung nachzuweisen (s. § 9 
Abs. 2.). 

§ 8 
Zulassungsverfahren 

(1) Der Antrag auf Zulassung zu Modulprüfungen der 
Zwischenprüfung ist spätestens drei Wochen vor Beginn 
des jeweiligen Prüfungszeitraumes schriftlich beim Prü-
fungsausschuss zu stellen. Dem Antrag sind beizufügen: 

1.  die Nachweise über das Vorliegen der in § 7 
Abs. 1 und 2 genannten Zulassungsvoraussetzun-
gen, 

2.  die Festlegung, welche Prüfungen die Kandidatin 
oder der Kandidat im nächsten Prüfungszeitraum 
ablegen will, 

3. das Studienbuch oder entsprechende Bescheini-
gungen der Hochschule, 

4. gegebenenfalls Vorschläge für die Bestellung der 
Prüferinnen und Prüfer gemäß § 4 Abs. 3 und 
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5. eine Erklärung darüber, ob die Kandidatin oder der 
Kandidat bereits eine Zwischenprüfung oder eine 
Erste Staatsprüfung für Lehrämter an Schulen im 
Studiengang der Fachrichtung Bautechnik an einer 
wissenschaftlichen Hochschule im Geltungsbe-
reich des Grundgesetzes nicht oder endgültig nicht 
bestanden hat, ob sie oder er seinen Prüfungsan-
spruch durch Versäumen einer Wiederholungsfrist 
(§ 13 Abs. 3) verloren hat oder ob sie oder er sich 
in einem anderen Prüfungsverfahren befindet. 

Mit der Meldung zur letzten Modulprüfung müssen dem 
Prüfungsausschuss sämtliche genannten Nachweise und 
Erklärungen vorliegen. 

(2) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsaus-
schuss oder gemäß § 3 Abs. 2 Satz 4 dessen Vorsitzende 
oder Vorsitzender. Die Zulassung wird mindestens zwei 
Wochen vor Beginn des jeweiligen Prüfungszeitraumes 
bekannt gegeben. 

(3) Die Zulassung ist abzulehnen, wenn 

a) die in § 7 Abs. 1 und 2 genannten Voraussetzun-
gen nicht erfüllt sind oder 

b) die gemäß Abs. 1 erforderlichen Unterlagen un-
vollständig sind oder 

c) die Kandidatin oder der Kandidat die Zwischenprü-
fung oder die Erste Staatsprüfung für Lehrämter an 
Schulen oder eine Fachprüfung im Rahmen der 
Zwischenprüfung oder der Ersten Staatsprüfung 
an einer wissenschaftlichen Hochschule im Stu-
diengang der Fachrichtung Bautechnik im Gel-
tungsbereich des Grundgesetzes endgültig nicht 
bestanden hat. 

Die Zulassung darf im Übrigen nur abgelehnt werden, 
wenn die Kandidatin oder der Kandidat ihren oder seinen 
Prüfungsanspruch durch Versäumen einer Wiederho-
lungsfrist (§ 13 Abs. 3) verloren hat. 

§ 9 
Art und Umfang der Prüfung 

(1) die Zwischenprüfung erstreckt sich auf folgende  
Module: 

1. Mathematik 1,2 
2. Konstruktive Gestaltung 1,2 
3. Mechanik 1,2 
4. Fachdidaktik 1 

Die Zwischenprüfung in Modulprüfungen kann nach Wahl 
der Kandidatin oder des Kandidaten in bis zu drei Ab-
schnitte geteilt werden. Die von der Kandidatin oder dem 
Kandidaten für jeden Abschnitt gewählten Modulprüfun-
gen bilden eine Teilprüfung. 

(2) Die Modulprüfungen gemäß Absatz 1 Satz 1. - 3. wer-
den in Form 

- einer zweistündigen Arbeit unter Aufsicht (Klausur) 
oder 

- durch eine mündliche Prüfung von mindestens 30 
und höchstens 60 Minuten Dauer oder 

- einer dem wissenschaftlichen Standard entspre-
chenden schriftlichen Hausarbeit 

abgelegt.  

Die Erbringungsform wird jeweils zu Beginn der Veran-
staltung von der oder dem verantwortlich Lehrenden be-
kannt gegeben. Die Leistungen müssen individuell zure-
chenbar sein. 

(3) Die erfolgreiche Teilnahme am Teilgebiet Fach- 
didaktik 1 gemäß Abs. 1 Satz 4. wird durch einen Teil-
nahmenachweis in Form 

- eines schriftlichen Tests oder 
- eines mündlichen Tests oder 
- einer referierten Hausarbeit mit Kolloquium 

bestätigt. 

Die Erbringungsform wird jeweils zu Beginn der Veran-
staltung von der oder dem verantwortlich Lehrenden be-
kannt gegeben. Die Leistungen müssen individuell zure-
chenbar sein. 

(4) Macht die Kandidatin oder der Kandidat durch ein 
ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass sie oder er wegen 
länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinde-
rung nicht in der Lage ist, die Prüfung ganz oder teilweise 
in der vorgesehenen Form abzulegen, hat die oder der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses der Kandidatin 
oder dem Kandidaten zu gestatten, gleichwertige Prü-
fungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen. 
Entsprechendes gilt für Studienleistungen. 

(5) Ersatzweise kann die oder der Lehrende, auf Antrag 
der Studierenden, als Modulprüfung nach dieser Ordnung 
die Modulprüfungen des Bachelor-Studiengangs Bauin-
genieurwesen für die Fächer nach Abs. 1 Satz 1. bis 3. 
zulassen. Für die Durchführung gelten dann die Regeln 
des genannten Ingenieurstudiengangs. Die Anzahl der 
Wiederholungen ist dabei auf zwei beschränkt. Wird in 
einem Fach das hier benannte ersatzweise Verfahren 
beantragt, so entfällt für dieses Fach der Anspruch auf die 
Regelform der Modulprüfungen nach dieser Ordnung. 

§ 10 
Klausurarbeiten, mündliche Prüfungen, schriftliche 

Hausarbeiten, Leistungsnachweise 

(1) In den Klausurarbeiten soll die Kandidatin oder der 
Kandidat nachweisen, dass sie oder er in begrenzter Zeit 
und mit begrenzten Hilfsmitteln ein Problem mit den ge-
läufigen Methoden seines Faches erkennen und Wege zu 
einer Lösung finden kann. Jede Klausurarbeit ist in der 
Regel von zwei Prüferinnen oder Prüfern gemäß § 11 zu 
bewerten. 

Das Ergebnis der Klausurarbeit wird der Kandidatin oder 
dem Kandidaten vom Prüfungsausschuss möglichst in-
nerhalb von vier Wochen mitgeteilt. 

(2) Mündliche Prüfungen werden von zwei Prüferinnen 
oder Prüfern oder von einer Prüferin oder einem Prüfer in 
Gegenwart einer sachkundigen Beisitzerin oder eines 
sachkundigen Beisitzers (§ 4 Abs.1) als Einzel- oder 
Gruppenprüfungen abgelegt. Findet die Prüfung in Ge-
genwart einer Beisitzerin oder eines Beisitzers statt, so 
hat die Prüferin oder der Prüfer vor der Festsetzung der 
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Bewertung gemäß § 11 die Beisitzerin oder den Beisitzer 
zu hören. Sind an der Prüfung zwei Prüferinnen oder 
Prüfer beteiligt, so wird die Bewertung von beiden ge-
meinsam festgelegt. Die wesentlichen Gegenstände und 
Ergebnisse der mündlichen Prüfung sind in einem Proto-
koll festzuhalten. 

Das Ergebnis der mündlichen Prüfung ist der Kandidatin 
oder dem Kandidaten im Anschluss an die mündliche 
Prüfung bekannt zu geben. 

(3) Durch die schriftliche Hausarbeit soll die Kandidatin 
oder der Kandidat nachweisen, dass sie oder er in der 
Lage ist, ein Problem ihres oder seines Faches, unter 
Einbeziehung der Forschungsliteratur und unter Beach-
tung der Regeln wissenschaftlichen Arbeitens, selbstän-
dig darzustellen. Die schriftliche Hausarbeit ist von zwei 
Prüferinnen oder Prüfern gemäß § 11 zu bewerten. 

Das Ergebnis der schriftlichen Hausarbeit wird der Kandi-
datin oder dem Kandidaten vom Prüfungsausschuss mög-
lichst innerhalb von vier Wochen mitgeteilt. 

(4) Teilnahmenachweise können nur in Verbindung mit 
Lehrveranstaltungen erbracht werden. Sie bedingen die 
Feststellung, ob die Studierenden sich mit dem in den 
Lehrveranstaltungen behandelten Stoff auseinanderge-
setzt haben. Ihnen müssen individuell feststellbare Aktivi-
täten zugrunde liegen. Die Anforderungen der Teilnahme-
nachweise sollen deutlich unter den Anforderungen für 
Modulprüfungen nach Abs. 1. – 3. liegen. 

§ 11 
Bewertung der Prüfungsleistungen 

(1) Die Noten für die Prüfungsleistungen werden von den 
jeweiligen Prüferinnen oder Prüfern festgesetzt. Für die 
Bewertung sind folgende Noten zu verwenden: 

1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung, 

2 = gut  = eine Leistung, die erheblich über 
den durchschnittlichen Anforde-
rungen liegt, 

3 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittli-
chen Anforderungen entspricht, 

4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer 
Mängel noch den Anforderungen 
genügt, 

5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheb-
licher Mängel den Anforderungen 
nicht mehr genügt. 

Durch Erniedrigen oder Erhöhen der Note um 0,3 können 
zur differenzierten Bewertung Zwischenwerte gebildet 
werden; die Noten 0,7 sowie 4,3, 4,7 und 5,3 sind dabei 
ausgeschlossen. 

(2) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn die Note min-
destens auf "ausreichend" (4,0) lautet. 

(3) Die Modulnote errechnet sich aus dem Durchschnitt 
(arithmetischem Mittel) der Bewertungen durch die Prüfe-
rinnen oder Prüfer. Die Fachnote lautet bei einem Durch-
schnitt: 

 

bis 1,5 = sehr gut, 

über 1,5 bis 2,5 = gut, 

über 2,5 bis 3,5 = befriedigend, 

über 3,5 bis 4,0 = ausreichend, 

über 4,0 = nicht ausreichend 

Bei der Bildung der Modulnoten und der Gesamtnote wird 
nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berück-
sichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung ge-
strichen. 

(4) Die Zwischenprüfung ist bestanden, wenn alle Prü-
fungsleistungen der Zwischenprüfung mit mindestens 
"ausreichend" (4,0) bewertet sind und die erfolgreiche 
Teilnahme an der Fachdidaktik 1 nachgewiesen wurde. 

(5) Die Gesamtnote der Zwischenprüfung errechnet sich 
aus dem Durchschnitt (arithmetischem Mittel) der Modul-
noten und ergibt sich aus der Zuordnung dieses Durch-
schnittswertes zu den Noten gemäß Absatz 3. 

§ 12 
Freiversuch 

(1) Die Modulprüfungen der Zwischenprüfung gemäß § 9 
werden in der Regel zu folgenden Zeitpunkten abgelegt: 

1. Mathematik 1,2 nach dem zweiten Semester 

2. Konstruktive Gestaltung 1,2 nach dem dritten  
Semester 

3. Mechanik 1,2 nach dem vierten Semester 

(2) Bei einer Modulprüfung zur Zwischenprüfung in den 
Teilgebieten nach § 9 Abs. 1 Satz 1. – 3. kann ein Frei-
versuch unter folgenden Bedingungen unternommen 
werden: 

1. Die Modulprüfung wird innerhalb der Fristen nach 
Abs.1 nach ununterbrochenem Studium abgelegt. 

2. Bei der Berechnung des in Nummer 1 genannten 
Zeitpunktes bleiben Fachsemester unberücksich-
tigt und gelten nicht als Unterbrechung, während 
derer nachweislich eine Hinderung wegen längerer 
schwerer Krankheit oder aus einem anderen zwin-
genden Grund vorlag. Ein Hinderungsgrund liegt 
insbesondere vor, wenn mindestens vier Wochen 
der Mutterschutzfrist in die Vorlesungszeit fallen. 
Für den Fall der Erkrankung ist es erforderlich, 
dass unverzüglich eine amtsärztliche Untersu-
chung herbeigeführt und mit der Meldung das 
amtsärztliche Zeugnis vorgelegt wird, das die me-
dizinischen Befundtatsachen enthält, aus denen 
sich die Studierunfähigkeit ergibt. 

3. Unberücksichtigt bleibt gemäß Nummer 1 auch ein 
Auslandsstudium bis zu drei Semestern, wenn ein 
Nachweis über die Einschreibung an einer auslän-
dischen Hochschule für ein Studium, das dem 
Studium der beruflichen Fachrichtung Bautechnik 
gleichwertig ist, vorgelegt wird und der Besuch von 
Lehrveranstaltungen in angemessenem Umfang, 
in der Regel von mindestens acht SWS, sowie der 
Erwerb von mindestens einem Leistungsnachweis 
je Semester bestätigt werden. 
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4. Ferner bleiben Fachsemester gemäß Nummer 1 in 
angemessenem Umfang, höchstens jedoch bis zu 
zwei Semestern, unberücksichtigt, wenn eine Mit-
gliedschaft während dieser Zeit in gesetzlich vor-
gesehenen Gremien nachgewiesen wird. 

5. Wer eine Modulprüfung bei Vorliegen der Voraus-
setzungen nach den Nummern 1 bis 4 bestanden 
hat, kann zur Verbesserung der Modulnote die 
Prüfung einmal wiederholen. Der Antrag auf Zu-
lassung ist zum nächsten Termin zur Modulprüfung 
zu stellen. 

6. Wird in der Wiederholungsprüfung eine bessere 
Note erreicht, so wird diese der Berechnung der 
Gesamtnote der Zwischenprüfung zugrunde ge-
legt. 

7. Eine nicht bestandene Modulprüfung eines Frei-
versuchs gilt als nicht unternommen. 

8. Nummer 7 gilt nicht, wenn eine Modulprüfung ge-
mäß § 6 Abs. 1 und 3 für "nicht bestanden" erklärt 
wurde. 

(3) Ein zweiter Freiversuch ist ausgeschlossen. 

§ 13 
Wiederholung der Zwischenprüfung 

(1) Die Zwischenprüfung kann in den Modulen, in denen 
sie nicht bestanden ist oder als nicht bestanden gilt, 
zweimal wiederholt werden. Für die Zulassung und die 
Anmeldung zu den Wiederholungsprüfungen gelten die 
§§ 7 und 8 entsprechend. 

(2) Der Prüfungsausschuss bestimmt die Fristen, inner-
halb derer die Wiederholungsprüfungen abzulegen sind. 
Die erste Wiederholungsprüfung soll innerhalb von zwei 
Semestern nach Abschluss der nicht bestandenen Mo-
dulprüfung abgeschlossen sein. 

(3) Versäumt die Kandidatin oder der Kandidat, sich in-
nerhalb eines Jahres nach dem fehlgeschlagenen Ver-
such zur Wiederholungsprüfung zu melden, verliert sie 
oder er den Prüfungsanspruch, es sei denn, sie oder er 
weist nach, dass sie oder er das Versäumnis dieser Frist 
nicht zu vertreten hat. Die erforderlichen Feststellungen 
trifft der Prüfungsausschuss. 

(4) Eine Modulprüfung ist endgültig nicht bestanden oder 
gilt als endgültig nicht bestanden, wenn auch die zweite 
Wiederholungsprüfung derselben Modulprüfung nicht 
bestanden ist oder als nicht bestanden gilt. In diesem Fall 
ist die Zwischenprüfung endgültig nicht bestanden bzw. 
gilt als endgültig nicht bestanden. 

§ 14 
Zeugnis 

(1) Über die bestandene Zwischenprüfung wird möglichst 
innerhalb von vier Wochen nach dem Erbringen der letz-
ten Prüfungsleistungen ein Zeugnis ausgestellt. Das 
Zeugnis ist von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses zu unterzeichnen. Als Datum des Zeugnis-
ses ist der Tag anzugeben, an dem die letzte Prüfungs-
leistung erbracht worden ist. 

(2) Ist die Zwischenprüfung nicht bestanden oder gilt sie 
als nicht bestanden, erteilt die oder der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses der Kandidatin oder dem Kandida-
ten hierüber einen schriftlichen Bescheid, der auch dar-
über Auskunft gibt, ob und gegebenenfalls in welchem 
Umfang und innerhalb welcher Frist die Zwischenprüfung 
gemäß § 13 Abs. 2 und 3 wiederholt werden kann. 

(3) Der Bescheid über die nicht bestandene Zwischenprü-
fung ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

(4) Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Zwischenprü-
fung nicht bestanden, wird ihr oder ihm auf Antrag gegen 
Vorlage der entsprechenden Nachweise und der Exmatri-
kulationsbescheinigung eine schriftliche Bescheinigung 
über die erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen 
ausgestellt. Entsprechendes gilt beim Verlust des Prü-
fungsanspruchs. 
 
 

III. Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 15 
Ungültigkeit der Zwischenprüfung 

(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei der Zwi-
schenprüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst 
nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann der 
Prüfungsausschuss nachträglich diejenigen Prüfungsleis-
tungen, bei deren Erbringung die Kandidatin oder der 
Kandidat getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die 
Prüfung für nicht bestanden erklären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu der 
Zwischenprüfung nicht erfüllt, ohne dass die Kandidatin 
oder der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird 
diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses 
bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der 
Zwischenprüfung geheilt. Hat die Kandidatin oder der 
Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, 
entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen über die Rechtsfolgen. 

(3) Vor einer Entscheidung nach Absatz 1 und 2 ist der 
Kandidatin oder dem Kandidaten Gelegenheit zur Äuße-
rung zu geben. 

(4) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebe-
nenfalls ein neues zu erteilen. Eine Entscheidung nach 
Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nur innerhalb einer Frist 
von fünf Jahren nach Ausstellung des Zeugnisses zuläs-
sig. 

§ 16 
Einsicht in die Prüfungsakten 

(1) Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird der 
Kandidatin oder dem Kandidaten auf Antrag Einsicht in 
seine schriftlichen Prüfungsarbeiten und die darauf bezo-
genen Gutachten bzw. in die Prüfungsprotokolle gewährt. 

(2) Der Antrag ist binnen eines Monats nach Aushändi-
gung des Prüfungszeugnisses bei der oder dem Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses zu stellen. Die Vorsit-
zende oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
bestimmt im Benehmen mit der Kandidatin oder dem 
Kandidaten Ort und Zeit der Einsichtnahme. 
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§ 17 
Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Zwischenprüfungsordnung findet auf alle Studie-
renden Anwendung, die ab Wintersemester 2003/2004 
erstmalig für den Studiengang der Fachrichtung Bautech-
nik mit dem Abschluss Erste Staatsprüfung für Berufs- 
kollegs an der Universität Duisburg-Essen eingeschrieben 
worden sind. 

(2) Studierende, die bereits vorher eingeschrieben waren, 
legen die Zwischenprüfung nach der bei Aufnahme ihres 
Studiums gültigen Zwischenprüfungsordnung vom  
15. Januar 1999 (Amtl. Bek. 22/1999) ab. Sie können die 
Anwendung dieser Zwischenprüfungsordnung schriftlich 
beim Prüfungsausschuss beantragen. Dieser Antrag ist 
unwiderruflich. Eine Wiederholungsprüfung ist nach der-
selben Zwischenprüfungsordnung wie die nicht bestande-
ne Prüfung abzulegen. Im Übrigen wird verwiesen auf die 
Bestimmungen der LPO. 

§ 18 
In-Kraft-Treten und Veröffentlichung 

(1) Diese Zwischenprüfungsordnung tritt am Tage nach 
ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Universität 
Duisburg-Essen - Amtliche Mitteilungen in Kraft.  

(2) Gleichzeitig tritt die Zwischenprüfungsordnung vom 
15. Januar 1999 (Amtl. Bek. 22/1999) außer Kraft. Die 
Bestimmungen des § 17 bleiben unberührt. 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbe-
reichsrates des Fachbereichs Bauwissenschaften vom 
13.07.2005. 

 

Duisburg und Essen, den 27. April 2006 

Für den Gründungsrektor 

der Universität Duisburg-Essen 

Der Kanzler 

In Vertretung 

Eva Lindenberg-Wendler 

 

 
 


